
35 

Landesgesetzblatt für Wien 
Jahrgang 1979 Ausgegeben am 30. April 1979 11. Stück 

12. Kundmachung: Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Anerkennung von Nachweisen der jagdlichen 
Eignung und über dJe jagdliche Vetlimicbkeit. 

13„ Kundmachung: Ambulatorlumsbeiträge ftir die W'ierter städtischen Krankenanstalten; Festse:uung. 

12. betriebes, der Wildhege, des Jagdhundewesens, 
Kundmachung des Landeshauptmannes der Verhütung von Wildschäden, des Natur
vom 28. März 1979 betreffend die Ver- schutzes, der Waffen- und Schießkunde und det 
einbarung gemäß Art. 15a B-VG über Leistung Erster Hilfe bei Jagdunfällen sowie aus
die Anerkennung von Nachweisen der reichende Vertrautheit mit der Handhabung von 
jagdlichen Eignung und über die jagd- Jagdwaffen zu verlangen. 

liehe Verläßlichkeit 

Der Wiener Landtag hat am 12. Dezember 
1978 den Abschluß nachstehender Vereinbarung 
gemäß § 139 Abs. 2 der Wiener Stadtverfassung 
genehmigt: 

Vereinbarung über die Anerkennung von 
Nachweisen der jagdlichen Eignung und über 
die jagdliche Verläßlichkeit. 

Die unterzeichneten Länder schließen folgende 
Vereinbarung: 

Artikel 1 

Nachweis der jagdlichen Eignung 

(1) Jedes Land, für das diese Vereinbarung 
in Kraft steht (Vertragsland), anerkennt dje in 
einem anderen Vertragsland mit Erfolg abge
legte Jagdprüfung als Nachweis der jagdlichen 
Eignung für die /:nsstcllung seiner Jahresjagd~ 
karten7 sofern die Prüfung innerhalb der letzten 
zwölf Jabre vor der Antragstellung abgelegt 
\Vurde. 

(2) Jedes Vertragsland anerkennt bei Perwnen, 
die die Voraussetzung gemäß Ab5. l nicht er
füllen, die jagdliche Eignung jedenfalls auch dann 
als nachgewjesen, v,renn diese Personen innerhalb 
der letzten zwölf Jahre vo:r der 1\.ntragstelitmg 
in anderen V ertragslä.ndern wenigstens durch 
sechs Jahre gültige Jahresjagdkarten besessen 
haben. 

Artikel 2 

Jagdprüfung 

Die Vertragsländer verpflichten sich, bei der 
Jagdprüfung zumindest die zur ordnungsgemä
ßen Ausübung der Jagd notwendigen Kennt
nisse des Jagdrechtes, der Wildkunde, des Jagd-

4 

Artikel 3 

Jagdliche Verläßlichkeit 

(1) Die Vertragsländer verpflichten sich, bei der 
Prüfung der jagdlichen Verläßlichkeit Tatbe
stände, dte in einem anderen Vertragsland zum 
Entzug oder zur Verweigerung (Versagung) einer 
Jahresjagdkarte geführt haben, so zu berücksich
tigen, wie wenn gleichartige Tatbestände im 
eigenen Land erfüHt worden \v1iren. 

(2) Zu diesem Zweck haben die Vertrags
llinder der Verbindungsstelle der Bundesländer 
jeden, auch strafv.reisen Entzug und jede Ver
weigerung (Versagung) einer Jahresjagdkarte 
wegen mangelnder Verläßlichkeit unverzüglich 
nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen. Die 
Verbindungsstelle hat jedes Vertragsland von 
diesen I\fitteilungen zu benachrichtigen. 

Artikel 4 

Schiedskommission 

(1) Entsteht über die Auslegung oder An
wendung dieser Vereinbarung eine Streitigkeit; 
so wird diese auf Verlan12:en eines der am Streit 
beteiUgten Länder einer Scluedskommission vor
gelegt. Erweist sich eine gütliche Erledigung nicht 
als möglich~ so hat die Kommission ein Gut
achten abzugeben. 

(2) Die Schiedskommission wird für jeden 
Streitfall in der Weise gebildet, daß jedes am 
Streit beteiligte Land ein Mitglied ernennt und 
djese Mitglieder eine Person, die den ordentlichen 
Wohnsitz in einem nicht am Streit beteiligten 
Land hat, zum Obmann wii.hlen. Einigen sich 
die Mitglieder nicht binnen drei Monaten nach 
ihrer Bestellung über die Wahl des Obmannes, 
so \verden die am Streit beteiligten l.änder ein~ 
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